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Bekanntmachungen 

 
 
  N A C H R U F 
 
  Die Gemeinde Sankt Wolfgang 
  trauert um  

  Herrn 
  Josef Manhart 
   
Der Verstorbene war von April 1999 bis November 2009 
als Totengräber der Gemeinde Sankt Wolfgang tätig. 
 
Wir werden dem Verstorbenen stets ein ehrendes 
und dankbares Gedenken bewahren. 
 
Sankt Wolfgang, Juli 2022 
Für die Gemeindeverwaltung 
 
 
 Ullrich Gaigl 
 1. Bürgermeister 
 

__________ 
 

Bekanntmachungen 

 
Bebauungsplan „Schulstraße Fl.Nr. 15“: Aufhebungs-
beschluss 
Beteiligung der Öffentlichkeit – Bekanntgabe des Aufhe-
bungsbeschlusses gem. § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
Frühzeitige Unterrichtung gem. § 3 Abs. 1 BauGB 
 
Der Bau- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am 
25.07.2022 die Aufhebung des Bebauungsplanes „Schul-
straße Fl.Nr. 15“ nebst seiner Änderung beschlossen. 
Der Beschluss über die beabsichtigte Aufhebung wird hiermit 
bekannt gemacht (§ 2 Abs. 1 BauGB). Das betreffende 
Bebauungsplangebiet ist nachstehend dargestellt. 
 
Das Baugebiet ist vollständig bebaut. Seitens der Anlieger 
besteht der Wunsch auf Änderung oder Ergänzung der vor-
handenen Bebauung, die über Befreiungsmöglichkeiten hin- 

 
ausgehen und zwangsläufig eine Änderung des Bebauungs-
plans zur Folge hätten.  
Das Baugebiet befindet sich inmitten des Ortsteils Sankt 
Wolfgang und ist fertig bebaut. Die gesamte Umgebungs-
bebauung ist im Flächennutzungsplan als Allgemeines 
Wohngebiet „WA“ dargestellt. Der Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes „Schulstraße Fl.Nr. 15“ entspricht eben-
falls einem „WA“.  
Es empfiehlt sich, die Aufhebung des Bebauungsplans nebst 
Änderung zum nächstmöglichen Zeitpunkt vorzunehmen. 
Mit dem in Kraft treten der Aufhebung entsteht für das Gebiet 
ein sog. unbeplanter Innenbereich gem. § 34 Abs. 1 BauGB. 
Bauvorhaben sind demnach zulässig, wenn sie sich nach Art 
und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der 
Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart 
der näheren Umgebung einfügen und die Erschließung 
gesichert ist. 
Vor diesen Hintergrund hat nicht nur die bisher durchgeführte 
Änderung Bestand, auch neue Vorhaben können nach diesem 
beurteilt werden. 
 
Umweltbericht: 
Durch die Aufhebung des Bebauungsplans werden keine 
umweltrelevanten Tatbestände tangiert. An den Istbeständen 
tritt keine Änderung ein. Eine ausreichende Durchgrünung ist 
vorhanden. Es kann daher auf eine eingehende Umwelt-
prüfung verzichtet werden, da die Belange des Umwelt-
schutzes nicht berührt werden. 
 
Die nach § 3 Abs. 1 BauGB vorzunehmende frühzeitige 
Beteiligung der Öffentlichkeit wird in der Zeit vom 
24.08.2022 bis 28.09.2022 durchgeführt. Die Planungs-
unterlagen nebst Begründung können in der Gemeinde-
verwaltung Sankt Wolfgang, Rathaus, Hauptstraße 9, 
Zimmer 03, 84427 Sankt Wolfgang, während der allgemeinen 
Dienststunden eingesehen werden. Auf Wunsch wird die 
Planung erläutert. 
 
Die Planunterlagen sind auch auf der Internetseite der 
Gemeinde unter www.st-wolfgang-ob.de eingesehen werden. 
 
Datenschutz: 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der 
Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e DSGVO i.V.m. § 3 

 

http://www.st-wolfgang-ob.de/
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Öffentliche Bekanntmachung der erneuten Beteiligung 
im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens „Straßberg“ 
gem. § 4a Abs. 3 BauGB 
 
Der Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde Sankt 
Wolfgang hat am 12.04.2021 in öffentlicher Sitzung über die 
während der Offenlage eingegangenen Stellungnahmen zum 
Entwurf des Bebauungsplans „Straßberg“ behandelt.  
Die Behandlung der Stellungnahmen nachfolgender Träger 
öffentlicher Belange übergab der Ausschuss an den Gesamt-
gemeinderat: 
- Regierung von Oberbayern 
- Landratsamt Erding, Untere Immissionsschutzbehörde 
- Wasserwirtschaftsamt München 
- Landratsamt Erding, Untere Naturschutzbehörde 
- Landratsamt Erding, Kreisbrandinspektion 
Diese Stellungnahmen hat der Gemeinderat in einer öffent-
lichen Sitzung am 05.05.2021 behandelt. 
 
Aufgrund verschiedener Änderungen wurde beschlossen, den 
geänderten Entwurf des Bebauungsplans mit dem Stand 
23.09.2020 (geändert 27.07.2022) gem. § 4a Abs. 3 BauGB 
i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB erneut öffentlich auszulegen. 
 
Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gem. 
§ 13b BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach 
§ 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt. Des Weiteren wird von einem 
Umweltbericht gem. § 2a BauGB, der Angabe nach § 3 Abs. 
2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Infor-
mationen verfügbar sind sowie von einer zusammen-
fassenden Erklärung nach § 10a BauGB abgesehen. 
 
Räumlicher Geltungsbereich 
Das Plangebiet befindet sich im Ortsteil Straßberg auf dem 
Areal eines ehemaligen Sägewerks, östlich der B 15. Östlich 
des Plangebietes verläuft die Goldach. Der Geltungsbereich 
umfassen die Flurstücke 228/3 Gemarkung Sankt Wolfgang 
und Fl.Nr. 657/4 Gemarkung Pyramoos. 
 
Erneute Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 4a Abs. 3 BauGB 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes „Straßberg“, bestehend 
aus zeichnerischem Teil, planungsrechtlichen Festsetzungen 
und Begründung inkl. Anlagen, wird in der Zeit von 
Dienstag 24.08.2022 bis einschließlich Mittwoch 28.09.2022 
im Rathaus der Gemeinde Sankt Wolfgang, Hauptstraße 9, 
84427 Sankt Wolfgang, Zimmer 03 während der allgemeinen 
Öffnungszeiten öffentlich ausgelegt. 
 
Die Planunterlagen können auch auf der Internetseite der 
Gemeinde unter www.st-wolfgang-ob.de eingesehen werden. 
 
Aufgrund der eingegangenen Anregungen und Stellung-
nahmen aus der förmlichen Beteiligungen wurden folgende 
wesentliche Änderungen vorgenommen: 
- Mit der Erschließungsstraße wurde von der Goldach 

abgerückt. Dadurch entfällt ein öffentlicher Regen-
wasserkanal, die Regenrückhaltung hat auf den einzelnen 
Quartieren zu erfolgen. 

- Die südliche Bebauung wurde von der B 15 abgerückt 
- Eine Abbiegespur von der B 15 ins Plangebiet wurde in 

die Planung aufgenommen. 

- Im nördlichen Bereich des Plangebietes wurde auf einen 
Baukörper komplett verzichtet damit bei Überschwem-
mungen infolge Starkregenereignissen keine negative 
Beeinträchtigung der Umgebung besteht 

- Ein Retentionsbecken wurde eingeplant 
- Die Straßenführung der Erschließungsstraße wurde so 

gewählt, dass ein Umfahren insbesondere für Müllfahr-
zeuge ohne Wendemanöver möglich ist. 

- Ergänzung der Begründung beim Artenschutz (Ziff. 6.3) 
- Ergänzung der Begründung beim Niederschlagswasser 

(Ziff. 8.2) 
- Ergänzung der Begründung mit Hochwasser (Ziff. 8.3 

NEU) 
- Ergänzung der Begründung beim Immissionsschutz 

(Ziff. 9) 
 
Stellungnahmen können postalisch z. Hd. Frau Zimmer oder 
per E-Mail an bauamt@st-wolfgang-ob.de abgegeben 
werden. Innerhalb der Auslegungsfrist können Stellung-
nahmen nur zu den geänderten bzw. ergänzten Teilen 
schriftlich abgegeben werden. Es wird darauf hingewiesen, 
dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der 
Beschlussfassung über die Satzung unberücksichtigt bleiben 
können. Zusätzlich zur erneuten Beteiligung der Öffent-
lichkeit findet eine erneute Beteiligung der Behörden sowie 
Träger öffentlicher Belange gem. § 4a Abs. 3 BauGB i.V.m. 
§ 4 Abs. 2 BauGB statt. 
 
Datenschutz: 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der 
Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e DSGVO i.V.m. § 3 
BauGB und dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme 
ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine 
Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informa-
tionen entnehmen Sie bitte dem Formblatt „Datenschutz-
rechtliche Informationspflichten im Bauleitplanverfahren“, 
das ebenfalls öffentlich ausliegt. 
 
Gemeinde Sankt Wolfgang 
Sankt Wolfgang, den 16.08.2022 
 
gez. 
     Gaigl 
Erster Bürgermeister 

__________ 
 

Die Formulare zur Abgabe der Grundsteuererklärung 
sind im Rathaus eingetroffen. 

 
Die Formulare zur Abgabe der Grundsteuer können zu 
den Öffnungszeiten im Erdgeschoss in Zimmer 05 oder 03 
abgeholt werden. 
 
Leider haben wir nicht so viele Formulare erhalten, dass eine 
unbegrenzte Ausgabe möglich ist. Die Formulare sind im 
Moment daher den Sankt Wolfganger Bürgern vorbehalten. 
Das Mitnehmen für andere Personen ist nicht möglich. Sie 
können das Formular jedoch auch selbst unter 
https://www.grundsteuer.bayern.de/#abgabe_paper 
ausdrucken, wenn Sie es nicht direkt online einreichen 
möchten.  

http://www.st-wolfgang-ob.de/
https://www.grundsteuer.bayern.de/#abgabe_paper
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Unsere Mitarbeiterinnen können Ihnen nicht beim 
Ausfüllen der Formulare behilflich sein, dies ist den 
Finanzämtern vorbehalten.  
 
Unter https://www.grundsteuer.bayern.de finden Sie nähere 
Informationen und Ausfüllhilfen; des Weiteren gibt es eine 
Grundsteuer-Hotline zur telefonischen Unterstützung, die sie 
unter Tel. 089/30 70 00 77 erreichen können 
 
Auf Seite 5 finden Sie die „Checkliste Grundsteuer-
erklärung für ein Wohngebäude“ vom Bayerischen 
Landesamt für Steuern. 

__________ 
 

Bodenrichtwerte 2022 für den Landkreis Erding  

 
Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte hat die 
Bodenrichtwerte für den Bereich des Landkreises Erding zum 
01.01.2022 ermittelt.  
 
Die Liste sowie die Bodenrichtwerte liegen in der Zeit vom 
18.08.2022 bis zum 19.09.2022 im Rathaus der Gemeinde 
Sankt Wolfgang, Hauptstraße 9, 84427 Sankt Wolfgang, im 
Bauamt, Frau Zimmer, Zimmer Nr. 3 (EG), zur öffentlichen 
Einsichtnahme, während der üblichen Öffnungszeiten, auf.  
 
Jedermann hat das Recht, von der Geschäftsstelle des Gut-
achterausschusses kostenfreie Auskunft über die Bodenricht-
werte zu erhalten. Die schriftlichen Unterlagen können gegen 
eine Gebühr von 150,00 € im Landratsamt Erding, Gutachter-
ausschuss, erworben werden.  

__________ 
 

Wertstoffsammelstelle 

 
Verlegung der Wertstoffsammelstelle  

in St. Wolfgang - Armstorf 
 
Die Wertstoffsammelstelle am Parkplatz beim Kloster in 
Armstorf ist an einen neuen Standort umgezogen. Sie finden 
die Sammelcontainer für Altglas, Papier, Dosen und 
Altkleider nun im Gewerbegebiet Meindlstraße hinter dem 
Wendehammer. 
- 
Bitte beachten Sie auch hier die Einwurfzeiten: Diese sind 
Montag bis Samstag von 07.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 
14.00 Uhr bis 19.00 Uhr.  
An Sonn- und Feiertagen ist der Einwurf generell nicht gest 
Verstöße werden mit Bußgeld geahndet.attet. Stellen Sie 
nichts neben oder auf die Container. - 
Verstöße werden mit Bußgeld geahndet. 
 

__________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Straßenreinigung 

 
Die nächste Straßenreinigung findet ab  

Montag, den 29. August 2022 
im ganzen Gemeindegebiet von Sankt Wolfgang statt. 

 
Die Anlieger werden gebeten, im Vorfeld die Gehwege abzu-
kehren, damit die Kehrmaschine auch diesen Schmutz mit 
aufnehmen kann. Bitte denken Sie auch daran, Ihre Fahrzeuge 
an den Kehrterminen nicht auf der Straße zu parken, um der 
Maschine das ungehinderte Arbeiten zu gewährleisten. 
 
Wir bedanken uns schon jetzt für Ihre Mithilfe! 

__________ 
 

Landratsamt Erding informiert: 

 
Die Zeiten für die telefonische Erreichbarkeit des Pflege-
fachpersonals vom Pflegekrisendienst wurden an das 
tatsächliche Anrufaufkommen angepasst.  
 
Diese Vereinbarung tritt zum 01.08.2022 in Kraft 
 
Rahmeninformationen zum Pflegekrisendienst  
Erreichbar unter 08122/976282  
 täglich von 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr persönlich mit 

Pflegefachkräften  
- täglich restliche Zeit persönlich mit Aufnahme des 

Anliegens telefonisch  
 
Welche Kommunen sind dabei:  
Gemeinde Berglern, Kirchberg, Bockhorn, Langenpreising 
Buch a. Buchrain, Moosinning, Eitting, Neuching, Otten-
hofen, Forstern, Steinkrichen Fraunberg, Taufkirchen/ Vils, 
Hohenpolding, Sankt Wolfgang, Inning am Holz, Wörth, 
Stadt Erding, 
 
Was macht der Pflegekrisendienst:  
schnelle & unkomplizierte Unterstützung bei akuten Pflege-
problemen zuhause:  
- niederschwellige med. Unterstützung für die Bevölkerung  
- Wiedereinweisungen in Klinik verhindern  
- keine Konkurrenz zu ehrenamtl. Strukturen  
- keine Konkurrenz zu Pflegediensten  
- Unterstützung nur temporär (5 Tage)  
- Hausbesuche mit ggf. Tätigkeit am Patienten  
- für Patientenaus Mitgliedsgemeinden kostenfrei  
Aufgabe des Pflegekrisendienstes ist es eine ambulante, häus-
liche Behandlungs- und kleine Grundpflege im Sinne einer 
Krankenhausvermeidungspflege durch qualifiziertes Perso-
nal temporär zu leisten, sobald kein anderer Dienst (wirt-
schaftlich und/ oder ehrenamtlich) dazu in der Lage ist. Diese 
Unterstützungsleistung stellt keinen Ersatz für eine grund-
legende ambulante oder stationäre Pflege dar.  
 
Vernetzung:  
Eine Vernetzung mit den ehrenamtlichen Strukturen sowie 
dem Sozialdienst bzw. Entlassungsmanagement im Klinikum 
Landkreis Erding und dem Pflegestützpunkt am Landratsamt 
Erding soll die Transparenz als auch die bestmögliche 
Versorgung der Patienten ermöglichen. 

__________ 

https://www.grundsteuer.bayern.de/
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Bekanntmachung: 

 
Informationen aus der öffentlichen Gemeinderatssitzung 

vom 06.07.2022 
 
anwesende Gemeinderatsmitglieder:  14/15 
stimmberechtigte Gemeinderatsmitglieder:  14/15 
 
TOP 01 Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom  
 22.06.2022 

 
Beschluss: 
 
Die Sitzungsniederschrift vom 22.06.2022 wird genehmigt. 
 
Abstimmungsergebnis:   12:0 ang. 
 
Zwei Mitglieder des Gemeinderates waren bei der letzten 
Sitzung nicht anwesend und daher von der Abstimmung 
ausgeschlossen. 
 
TOP 02 Feuerwehrbedarfsplan - Vorstellung durch die 

Kreisbrandinspektion 
 
Der vorgelegte Feuerwehrbedarfsplan wird zur Kenntnis 
genommen und zum Beschluss erhoben. 
  
Abstimmungsergebnis:   15 : 0 ang. 
 
 
TOP 03 Jahresrechnung 2021 - Rechenschaftsbericht 
 
Die vorgelegte Haushaltsrechnung 2021, sowie der Rechen-
schaftsbericht 2021 werden zur Kenntnis genommen und zum 
Beschluss erhoben. 
 
Abstimmungsergebnis:   15:0 ang. 
 
TOP 04 Verschiedenes, Wünsche und Anträge 
 
- Glasfaserausbau Kosten 
Auf Nachfrage wird mitgeteilt, dass die 2023 vorgesehenen 
Ausgaben beim Glasfaserausbau im Haushalt eingeplant sind. 
 
- Geschwindigkeitsregelungen Römerstraße 
Es wird angeregt, auf der Römerstraße eine „30“ Markierung 
auf dem Asphalt aufzubringen. Damit würde die Geschwin-
digkeit reduziert. 
 
- Kanäle Römerstraße 
Beim Starkregenereignis an Pfingsten liefen auch in der 
Römerstraße Keller voll. Es soll der Querschnitt des Kanals 
überprüft werden. 
 
- Fußweg Lappach 
Auf Nachfrage teilt der Bürgermeister mit, dass er für die KW 
28 einen Termin vereinbart hat. Er wird GR-Mitglied 
Rottenwaller rechtzeitig darüber informieren. 
 
- Familienstammbücher  
Die im Rathaus noch vorhandenen Familienstammbücher mit 
Wappenaufdruck der Gemeinde sollen nach Dorfen gebracht 

werden, damit sie Brautpaare aus Sankt Wolfgang dort er-
werben können. 
 
- Sitzungsprotokolle  
Es wird moniert, dass die Sitzungsprotokolle im Mitteilungs-
blatt nicht mehr abgedruckt werden. 

__________ 
 

Bekanntmachung: 

 
Informationen aus der öffentlichen Bau- und 

Umweltausschusssitzung vom 20.06.2022 
 
anwesende Gemeinderatsmitglieder:  7 
stimmberechtigte Gemeinderatsmitglieder:  5/7 
 
 
TOP 01 Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 

23.05.2022 
 
Die Sitzungsniederschrift vom 23.05.2022 wird genehmigt. 
 
2 Enthaltungen: Die Ausschussmitglieder waren bei der 
Sitzung nicht anwesend.  
 
Abstimmungsergebnis:   5:0 ang. 
 
TOP 02 Bauantrag: Neubau einer Maschinenhalle auf 

Fl.Nr. 360 Gemarkung Sankt Wolfgang 
 
Das gemeindliche Einvernehmen wird erteilt.  
 
Abstimmungsergebnis:   7:0 ang. 
 
 
TOP 03 Bauantrag: Neubau von drei Reihenhäusern mit 

Garagen und Stellplätzen auf Fl.Nr. 140 Gemar-
kung Lappach 

 
Das gemeindliche Einvernehmen wird erteilt. 
 
Abstimmungsergebnis:   7:0 ang. 
 
 
TOP 04 Bauantrag: Neubau eines Zweifamilien-

wohnhauses mit Garagen auf Fl.Nrn. 66, 158/5, 
383/8, 383/20 Gemarkung Sankt Wolfgang 

 
Beschluss: 
 
Das gemeindliche Einvernehmen wird erteilt.  
 
Abstimmungsergebnis:   7:0 ang. 
 
TOP 05 Bauantrag: Ersatzhausneubau (1 WE) mit Garagen 

und Abbruch bestehender Gebäude auf Fl.Nr. 
350/1 Gemarkung Jeßling 

 
Das gemeindliche Einvernehmen wird erteilt.  
 
Abstimmungsergebnis:   7:0 ang. 
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TOP 06 Antrag auf Erlass einer Satzung nach § 34 Abs. 4 
Satz 1 Nr. 3 BauGB für den Bereich der Fl.Nr. 
75/10 Gemarkung Schönbrunn 

 
Für das Fl.St. 75/10 Gemarkung Schönbrunn soll eine 
Satzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB (Einbezie-
hungssatzung) erlassen werden.  
 
Mit den Antragstellern ist ein städtebaulicher Vertrag zur 
Übernahme der entstehenden Kosten zu schließen.  
 
 
Abstimmungsergebnis:   7:0 ang. 
 
TOP 07 Verschiedenes, Wünsche und Anträge 

 
 Ausschussmitglied Kellner erinnert an einen Ortster-

min, der in Armstorf stattgefunden hat. Dabei wurde die 
Notwendigkeit eines Verkehrsspiegels an der Ecke Am 
Klosterpark/Blumenstraße festgestellt. Auch von Hr. 
Lauffer von der PI Dorfen wurde dieser zur Verbesse-
rung der Verkehrssicherheit befürwortet – insbeson-
dere für Kinder, die den westlich anschließenden Fuß-
weg nutzen. Hr. Kellner mahnt die Umsetzung der Maß-
nahme an.  

 
 Ausschussmitglied Schneider fragt nach dem Sachstand 

zur Versetzung des Wegweisers an der südlichen Ein-
fahrt von der B 15 nach Großschwindau. 
Laut Bürgermeister Gaigl liegt die Zuständigkeit beim 
Staatlichen Bauamt, welches über die erforderliche 
Maßnahme bereits informiert ist. Die Verwaltung wird 
dort nochmals nachhaken.  

 
 Ausschussmitglied Schneider erkundigt sich, ob für die 

für 2022 beschlossenen Straßensanierungsmaßnahmen 
bereits eine Ausschreibung erfolgt sei.  
Bürgermeister Gaigl verneint dies. Er wird mit dem 
beauftragten Ingenieurbüro Kontakt aufnehmen, um den 
Zeitplan zu erfahren.  

__________ 
 

Hundekot auf Feldern, Wiesen und Gehwegen 

 
In regelmäßigen Abständen bitten wir unsere Hundebesitzer 
– mehr oder weniger erfolgreich – sich doch um die 
Hinterlassenschaften ihres Vierbeiners zu kümmern. 
 
Während es für die allermeisten Hundehalter kein Thema ist, 
die Hinterlassenschaften ihres Lieblings ordnungsgemäß zu 
entsorgen, lassen einige wenige die Hundehaufen beim 
Spaziergang auf Gehwegen und Grünstreifen liegen. 
 
Zertretener Hundekot an Schuhen und „mitgenommener“ 
Dreck und Gestank im Haus, im Auto, in der Schule etc. ist 
mehr als ärgerlich und könnte mit Rücksichtnahme, Vernunft 
und Einsicht dieser Hundehalter leicht vermieden werden. 
Auch auf Feldern und Wiesen ist liegengelassener Hundekot 
problematisch und verschmutzt das Futter der Tiere – die für 
unsere Nahrung sorgen – oder kann diese Tiere krankmachen 
oder gar töten. 
 

Gegen die Verschmutzung des Grundfutters mit Hundekot hat 
der Landwirt in den meisten Fällen keine rechtliche 
Handhabe und kann deswegen nur an die Vernunft und 
Einsicht der Hundehalter appellieren. Auf mehreren Wiesen 
ist das Problem mittlerweile groß. 
 
Bitte sammeln Sie den Hundekot Ihres Vierbeiners ein und 
nehmen Sie diesen zur nächsten Hundetoilette oder nach 
Hause mit! Gehwege, Parks, Spielplätze, Grünflächen und 
landwirtschaftliche Nutzflächen sind keine Hundetoiletten! 
Um den Hundebesitzern diese Aufgabe zu erleichtern, stehen 
mehrere Tütenspender zur Verfügung. 
 
Die eingetüteten „Häufchen“ werden übrigens mitgenommen 
und zuhause in der Restmülltonne entsorgt. 
 
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 

__________ 
 

Rückschnitt von Hecken, Bäumen und Sträuchern 

  
Rückschnitt der in den öffentlichen Verkehrsraum 

wachsenden Hecken, Bäume und Sträucher 
 

Wenn privates Grün in Gehwege und Straßen ragt 
 
Es kommt immer wieder vor, dass an Kreuzungen, Einmün-
dungen sowie Fuß- und Radwegen Behinderungen durch 
überhängende Äste und zu breit oder zu hoch wachsende 
Hecken bestehen.  
 
Auch Straßenlampen und Verkehrszeichen sind oft durch 
privates Grün zugewachsen. Sowohl die Verkehrssicherheit 
als auch die Orientierung aller Verkehrsteilnehmer wird 
dadurch beeinträchtigt.  
 
Im Kreuzungsbereich von Straßen sind die „Sichtdreiecke“ 
von jeder Bepflanzung freizuhalten. Das Sichtdreieck be-
schreibt das Sichtfeld, welches ein Verkehrsteilnehmer zur 
Verfügung hat, wenn er von einer untergeordneten in eine 
übergeordnete Straße einbiegen möchte. Ist dieses Sicht-
dreieck z. B. durch eine Hecke nicht mehr überschaubar, wird 
das Einbiegen in die bevorrechtigte Straße gefährlich.  
In all diesen Fällen sollten Hecken, Bäume und Sträucher von 
den Grundstückseigentümern soweit zurückgeschnitten wer-
den, dass sie keine Verkehrsteilnehmer gefährden. Auch 
abgestorbene Äste aus Bäumen müssen entfernt werden, 
damit beim Herunterfallen niemand verletzt werden kann.  
 
Sie, als Grundstückseigentümer, sind verkehrssicherungs-
pflichtig und haften für Unfälle und Schäden, die durch 
Überwuchs Ihrer Begrünung entstehen können. Daher sollten 
Sie im Interesse der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer 
folgende Hinweise beachten: 
 
 Schneiden Sie Hecken, Bäume und Sträucher an Straßen, 

Wegen und Plätzen rechtzeitig soweit zurück, dass alle 
Verkehrsteilnehmer den öffentlichen Verkehrsraum un-
gehindert und ohne Gefahr nutzen können. 

 Beachten Sie das „Lichtraumprofil“ wenn Ihr Grund-
stück an die öffentliche Verkehrsfläche angrenzt. Die 
Anpflanzungen sollten bis zu einer Höhe von 2,50 m 
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nicht über Rad-/bzw. Gehwege ragen und an Straßen 
nicht bis zu einer Höhe von 4,50 m. 

 Schneiden Sie Hecken, Sträucher und Bäume an Straßen-
einmündungen und Kreuzungen so weit zurück, dass sie 
nicht über Ihre Grundstücksgrenze hinausragen. Dann 
können Sichtbehinderungen und Verkehrsgefährdungen 
gar nicht erst entstehen. Achten Sie auch darauf, das 
Sichtdreieck freizuhalten. 

 Schneiden Sie Hecken, Sträucher und Bäume im Bereich 
von Straßenleuchten und Verkehrszeichen soweit zu-
rück, dass die Leuchten in ihrer Beleuchtungsfunktion 
nicht behindert werden und die Verkehrszeichen pro-
blemlos aus mehreren Metern Entfernung gesehen 
werden können. 

 

 
__________ 

 
 

Aufruf zum 19. Sankt Wolfganger Christkindlmarkt 
am Samstag und Sonntag, den 10. und 11. Dez. 2022 

 
Heuer soll das 19. Mal in unserer schönen Hofmark, zu Füßen 
der Pfarrkirche Sankt Wolfgang, ein stimmungsvoller 
Christkindlmarkt abgehalten werden. 
 
Vereine, Geschäftsleute, Privatpersonen – alle, die gerne teil-

nehmen möchten, sind herzlich 
dazu eingeladen.  
Marktbuden sind vorhanden. 
 
Veranstalter ist die Gemeinde 
Sankt Wolfgang. 
 
 

Interessenten sollen sich bis spätestens  
Freitag, 28. Oktober 2022 bei der Gemeindeverwaltung 
unter Tel. 188-27 (Fr. Robitschko-Maier)  
oder per Mail info@st-wolfgang-ob.de anmelden. 
 

__________ 
 

Standesamt informiert: 

 
Geburt: 

 
Wir gratulieren den Eltern sehr herzlich: 

 
 Sandra und Dominik Rott, Armstorf, Krokusstraße 14 zu 

ihrer Tochter Romy Malou 
 
 Gül Begum und Mahruddin Nikpai, Edelweißstraße 5, zu 

ihrer Tochter Sana 
__________ 

 

Ehrenzeichenverleihung für das Jahr 2020 

 
Im Rahmen einer Feierstunde im Gasthaus Stuhlberger in 
Fraunberg, verlieh Landrat Martin Bayerstorfer an 86 Feuer-
wehrkameraden aus dem Landkreis Erding das Feuerwehr-
Ehrenzeichen für 25-jährigen und 40-jährigen aktiven Dienst. 
Darunter waren auch langjährige freiwillige Feuerwehr-
dienstleistende aus unserer Gemeinde. 
 
FFW Gatterberg: 
40 Jahre: Hans Brand, Konrad Bernhard, Martin Eder und 
Zeno Neumeier  
25 Jahre: Thomas Brandstetter, Andreas Reiter, Thomas 
Reiter, Peter Reithmayr, Andreas Rott  
FFW Lappach: 
40 Jahre: Bernhard Demmel, Josef Lohmaier  
FFW Jeßling: 
40 Jahre: Max Leipfinger Franz Lentfellner, Fritz Maier, 
Andreas Rott,  
25 Jahre: Georg Grasser, Lothar Meisinger, Werner 
Schwarzenbeck  
FFW Sankt Wolfgang: 
40 Jahre: Georg Gaigl, Josef Kurz und Hermann Manhart  
25 Jahre: Markus Stadler. 
FFW Pyramoos: 
40 Jahre: Markus Eberl sen.  
 

 
Auf dem Foto, die für 40 Jahre geehrten Feuerwehrmänner 
mit Kreisbrandrat Willi Vogl, Landrat Martin Bayerstorfer, 
Kreisbrandmeister Florian Axenböck, den Kommandanten 
und 1. Bürgermeister Ullrich Gaigl 
 
Für 40 Jahre Geehrte v. l.: Josef Kurz, Gaigl Georg, Hermann 
Manhart (FFW Sankt Wolfgang), Fritz Maier, Rott Andreas, 
Max Leipfinger (FFW Jeßling), Konrad Bernhard, Zeno 
Neumaier, Martin Eder (FFW Gatterberg), Bernhard 
Demmel, Lohmaier Josef (FFW Lappach) 

__________ 
 

mailto:info@st-wolfgang-ob.de
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Kindergarten Sankt Wolfgang 

 
Besuch der Freiwilligen Feuerwehr St. Wolfgang im 

Kindergarten Armstorf 
 
Brandschutzerziehung sollte so früh wie möglich beginnen: 
Natürlich zu Hause, aber auch der Kindergarten kann seinen 
Beitrag dazu leisten. Durch Schaffung von Erfahrungsräumen 
bieten sich viele Gelegenheiten, das Thema Feuer und Brand-
schutz immer wieder aufzugreifen und zu vertiefen. 
Im Juli haben wir eine spezielle Brandschutzwoche mit vielen 
Aktionen und Übungen eingerichtet. In diesem Rahmen 
besuchte uns auch die St. Wolfganger Feuerwehr: 
5 Feuerwehrmänner und eine Feuerwehrfrau nahmen sich 
extra die Zeit und kamen zu uns in den Kindergarten.  
Kindgerecht erklärten sie ihre Aufgaben.  
Ein Feuerwehrmann zeigte sich auch in voller Ausrüstung mit 
Atemschutzmaske. Die Kinder sollen sich im Notfall nicht 
davor fürchten.  
Danach durften sich die Kinder in das Feuerwehrauto setzen 
und ihnen wurde alles rund um das Fahrzeug erklärt.  
Da es ein sehr heißer Sommertag war, zogen sich die Kinder 
Badebekleidung an und es hieß: 
„Wasser marsch!"  
Jedes Kind durfte selbst einmal Wasserspritzen oder durch 
eine riesige Wasserfontäne laufen!  
Keiner blieb an diesem Tag trocken, auch die Feuerwehrleute 
nicht!  
Es war für die Kinder ein sehr lehrreicher Tag und am Schluss 
wirklich sehr sehr lustig.  

 
Ein Feuerwehr-Einsatz, der allen Spaß machte!  
 
Wir möchten uns ganz herzlich bei Florian Neuhäuser, Georg 
Bauer, Stefanie Häusler, Maximilian Häusler, Hartwig 
Vogelsgesang und Thomas Werner bedanken, die mit ihrer 
geduldigen, netten Art einen großen Eindruck bei unseren 
Kindern hinterlassen haben. 
 
Euer Kindergarten-Team aus Armstorf 

__________ 
 

Vereinsmitteilungen: 

 
Sparkasse spendet 3000 Euro für zwei 

Reanimationspuppen 
 
Die Freiwillige Feuerwehr Sankt Wolfgang bedankt sich 
recht herzlich bei der Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg 
am Inn für diese äußerst hilfreiche Spende, die zukünftig fest 
im Übungsablauf integriert sein wird. 

Mit der Reanimationspuppe kann das Training einer Herz-
druckmassage in Kombination mit einer realistischen Beat-
mung durchgeführt werden. Zudem kann in Kombination mit 
unserem Übungs-Defibrillator der unter-stützende Einsatz 
eines automatischen externen Defibrillator (AED) mit den 
Elektroden optimal trainiert werden. 

 
v.l.n.r. Ludwig Pointner (3.Kommandant), Stefan Häusler (stellv. 
Leiter First Responder), Franz Seidl (Leiter Sparkasse Sankt 
Wolfgang), Martin Weiderer (Leiter Sparkasse Isen, Renate Sperr 
(Leiterin First Responder), Florian Axenböck (1. Kommandant, 
Kreisbrandmeister) und Dominik Lechner (2.Kommandant) 
 
Wir möchten uns herzlich für die Unterstützung bedanken. 
Die Freiwillige Feuerwehr Sankt Wolfgang 

__________ 
 

Freiwillige Feuerwehr Schönbrunn – Fürholzen 
 
Am Freitag, 02.09.2022 findet um 19.20 Uhr eine Funk-
übung statt. 
 
Am Mittwoch, 07.09.2022 findet um 20.00 Uhr eine Übung 
und am Mittwoch, 21.09.2022 eine Atemschutzübung statt. 

__________ 
 

Freiwillige Feuerwehr Gatterberg 
 
Am Freitag, 02.09.2022 findet um 19.30 Uhr eine Funk-
übung statt. 
 
Am Mittwoch, 07.09.2022 findet um 20.00 Uhr eine Übung 
statt. 

__________ 
 

Musikverein und die KLB St. Wolfgang 
 
Der Musikverein und die KLB St. Wolfgang laden dieses 
Jahr wieder am Sonntag, den 4. September 2022 zur Berg-
messe auf dem Wandberg nahe Rettenschöss/Tirol ein.  
Die Messe beginnt um 11 Uhr.  

__________ 
 

Frauengemeinschaft Sankt Wolfgang 
 

Kleine Auszeit vom Alltag! 
Am Mittwoch, den 14.09.2022 um 9.00 ist es wieder soweit. 
Nach einer sehr langen Pause, möchten wir euch zum 
"Frauenfrühstück ins Bistro Kranzmayer" einladen. 
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Wir beginnen den Tag mit Sandra Pongratz bei einer Morgen-
andacht, und genießen dann unser Frühstück bei einem ge-
mütlichen Ratsch. 
 
Anmeldung bis zum 11.09.2022 bei: 
Traudi Seidl 08085-1202 oder Anneliese Vaas 08085-1023' 
Unkostenbeitrag: 10 Euro 
 
Auf euer Kommen, freut sich  
das Team der Frauengemeinschaft 

----------------- 
Endlich war es wieder soweit! 

 
Die Frauengemeinschaft Sankt Wolfgang machte sich auf den 
Weg in die Wildschönau. 
31 Frauen durften bei schönem Wetter eine Kräuterführung 
mit Verkostung im "Haas Kräutergarten" genießen. 
Anschließend fuhren wir zur "Schönangeralm in Auffach". 
Dort konnte man beim Anblick des schönen Bergpanoramas 
und einer kleinen Wanderung die Seele baumeln lassen. 
Gut gelaunt und gestärkt ging´s am Abend zurück nach Sankt 
Wolfgang. 

 
 

__________ 
 

KLJB St. Wolfgang 
 
Am Samstag den 23.07.2022 fand im Gasthaus Wimmer in 
Klaus um 19.30 Uhr nach einer kurzen Andacht in der Filial-
kirche St. Agatha in Pyramoos die Jahreshauptversammlung 
der KLJB St. Wolfgang statt. 
Zu Beginn begrüßte der 1 Vorstand, Michael Deuschl die 
anwesenden Mitglieder. 
Anschließend folgte der Jahresrückblick durch die Schrift-
führerin Lisa Grundner und der Kassenbericht der 1. Kassier-
erin Christine Kronseder 
Zudem standen die Wahlen der beiden männlichen 
Vorstände, der Schriftführer und der beiden Beisitzer an.  
Es waren 26 Wahlberechtigte anwesend  
 
Die Ergebnisse: 
1. Vorstand blieb Michael Deuschl mit 25 Stimmen. 
2. Vorstand blieb Thomas Loidl mit 25 Stimmen. 
Schriftführerin wurde Maria Deißenböck mit 17 Stimmen 
Weibliche Beisitzerin wurde Anna Schweiger mit 21 Stim-
men.  
Männlicher Beisitzer wurde Jonas Grundner mit 13 Stim-
men. 
 
Desweiteren bleibt Sarah Numberger 1.Vorständin, Evi 
Deuschl 2. Vorständin und 1. Kassiererin Christine Kronseder 
sowie 2. Kassier Andreas Larasser  

Zum Schluss wurden noch Wünsche und Anträge der 
Mitglieder geklärt  

 
-------------------- 

KLJB Sankt Wolfgang 
 

Wir bedanken uns! 
Bei allen Mitgliedern der kath. Landjugend Sankt Wolfgang. 

Bei allen Vereinen, die mitgeholfen haben. 
Bei der Gemeinde. 

Bei allen weiteren freiwilligen Helfern und Mitwirkenden. 
Bei allen Besuchern. 

 
„Eine Gemeinschaft entsteht 

nicht dadurch, dass sie 

ausgerufen wird, sondern 

dadurch, dass man sie lebt.“ 

–Stephan Hölscher 
__________ 

 
Gartenbauverein St. Wolfgang e.V. 

 
1. Früchte für die Verarbeitung zu Fruchtaufstrich 
Unsere Frauen, die schon seit Jahren die beliebten Frucht-
aufstriche und Gelees herstellen, sind schon fleißig am Ein-
kochen. Leider fehlt es uns heuer an Früchten. Wir wollen 
nichts kaufen, sondern das verwerten was bei uns wächst. 
Unsere Bitte: Wenn Sie gesundes Beerenobst, auch Wild-
beeren und vor allem blaue Pflaumen, Zwetschgen, Trauben 
und auch Holler übrig haben und dies dem Verein zur 
Verfügung stellen können, melden Sie sich bei Amalie Rust, 
Tel. 016093019885 oder bei Traudi Eder, Tel. 08085/1350. 
Wir kommen zum Pflücken, nehmen die Früchte aber auch 
gerne in bereits geernteter Form. Vielen Dank. 
 
2. Liebe Patenbaumbesitzer  
Wie im letzten Jahr, wird auch heuer, in der Streuobstwiese 
wieder ein geschlossener Abfallcontainer für das Fall- und 
Faulobst aufgestellt. Von den Patenbaumbesitzern kann dies, 
nach vorheriger Absprache mit dem GBV, entsorgt werden. 
Wenn Sie das Angebot nutzen wollen, melden Sie sich bitte 
beim Vorstand Rudi Brand, Tel. 08085/796, und holen Sie 
sich die dafür notwendigen Behälter, die dann ausschließlich 
mit Fallobst befüllt, am Container abgestellt werden können. 
An dieser Stelle vielen Dank an die Firma Willi Ostermaier, 
die wie letztes Jahr auch, den Container kostenlos für den 
GBV zur Verfügung stellen! 
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Manche Bäume haben reichlich Fruchtbehang und sollten 
entsprechend abgestützt werden. Hierzu kann vom GBV ent-
sprechendes Stützmaterial zur Verfügung gestellt werden. 
Bei Interesse: 08085/796! 
 
3. Apfelsaftpress-Saison 2022 
Am Freitag, 26.08.2022 beginnen wir mit dem Apfelsaft-
pressen. Die jeweiligen Presstage und Uhrzeiten werden bei 
der Anmeldung bekannt gegeben.  
Bitte melden Sie sich rechtzeitig bei Burgi Lohmeier, Tel. 
0172/4955476 an. Die Anmeldezeiten sind von Dienstag bis 
Freitag von 9:00 – 11:00 Uhr und von 18:00 bis 19:00 Uhr. 
Bitte haben Sie Verständnis, dass nur zu diesen Zeiten das 
Press-Telefon erreichbar ist. Machen Sie bitte möglichst 
genaue Mengenangaben, so werden lange Wartezeiten 
vermieden. 
 
4. 22. Gartlertag am Montag, 03.10.2022  
In der Zwischenzeit dürften alle Mitglieder das 13. St. Wolf-
ganger GBV-Blattl, den Gartlertag-Flyer und den Melde-
zettel erhalten haben. Nach zwei Jahren Corona-Pause ist es 
für die Organisation und Planung sehr wichtig, dass wieder 
viele mithelfen und Sie Ihren Meldezettel rechtzeitig ab-
geben. Als kleinen Anreiz gibt es heuer wieder eine 
Gutscheinverlosung unter den Mitgliedern, die ihren aus-
gefüllten Meldezettel bis 15.09.2022 abgeben. Wir danken im 
Voraus recht herzlich für die Mithilfe beim diesjährigen 
Gartlertag.  
 
5. 5 Apfelpflückaktion für den Gartlertag 
Am Samstag, 17.09.2022 pflücken wir die Äpfel für den 
Verkauf beim heurigen Gartlertag. Wir starten um 8:30 Uhr 
vom Vereinsheim aus. Bitte melden Sie Ihre Mithilfe bei 
Anton Loidl, Tel. 08085/1309, an. Dieser wird dann vorab die 
einzelnen Pflück-Teams einteilen und die notwendigen 
Gerätschaften zuteilen. Bezahlung erfolgt nach Stunden. 
 

6. Kartoffelernte der Jugendgruppe  
Am Freitag, 09.09.2022 ernten wir mit der Jugendgruppe 
unsere Kartoffeln. Treffpunkt ist um 15 Uhr beim Kartoffel-
acker in der Streuobstwiese. Bitte bringt alle einen kleinen 
Eimer zum Aufsammeln der Kartoffeln mit. Wir sind ge-
spannt, wie unsere Ernte heuer ausfällt. Natürlich gibt es nach 
getaner Arbeit wieder eine Brotzeit. Wenn das Wetter mit-
spielt, werden wir ein Kartoffelfeuer anzünden und unsere 
geernteten Erdäpfel probieren. Wir hoffen, dass viele Kinder 
der Jugendgruppe zu dieser schönen Ferien-Aktion kommen. 
Ende ist um 17 Uhr. 
 
7. 4. Arbeitseinsatz in der Streuobstwiese  
Am Samstag, 10.09.2022 laden wir wieder unsere Paten-
baumbesitzer und Familien zum Arbeits- und Pflegeeinsatz in 
die Streuobstwiese ein. Treffpunkt ist um 8:30 Uhr beim 
Gartenhaus in der Streuobstwiese. Bitte kommt wieder recht 
zahlreich. 
 
8. Hinweis in eigener Sache 
Auch wenn sich die letzten zwei Jahre wegen der Pandemie 
die Einkaufspreise für Gläser, Flaschen, Bag in Box, etc. sehr 
verteuert haben und für die vorgeschriebenen Hygienemaß-
nahmen beim Obstpressen sehr viel Geld investiert werden 
musste, hat der GBV weder beim Obstpressen noch beim 
Verkauf unserer sonstigen Produkte bisher eine Preisan-
passung vorgenommen. Auf Grund der erneuten Preis-

steigerungen sind wir jetzt leider gezwungen, unsere Preise 
moderat anzupassen. Ebenso wird auch an unsere fleißigen 
Helfer- und Helferinnen der gesetzlich vorgeschriebene 
Mindestlohn gezahlt. Wir bitten um Verständnis und hoffen, 
Sie bleiben dennoch dem GBV weiterhin als treue Kunden 
erhalten. 
 
Der Gartler Tipp: 
Schonende Ernte bei Pflaumen und Zwetschgen 
Fruchtqualität und Ertrag verbessert sich bei schonender 
Ernte. Beschädigte, von Krankheit befallene und faulende 
Früchte frühzeitig vom Baum entfernen. Möglichst mit Stiel 
ernten und ohne Druckstellen in den Erntekorb legen. Die 
geernteten Früchte sollten nicht zu lange in der heißen Sonne 
stehen bleiben, besser ist ein schattiges Plätzchen. Der beste 
Platz für die weitere Lagerung in halboffenen Behältern wäre 
ein Kühlschrank oder ein anderer kühler Ort. Eine gemein-
same Lagerung mit reifen Äpfeln ist zu vermeiden. 
 
Rudi Brand, 1. Vorstand 

_________ 

 
 

Öffnungstage Bücherei: 
in der Kinderkrippe, Raiffeisenstraße 6 

(direkt neben dem Kindergarten). 
 
 Donnerstag, 18.08.  geöffnet 
 Sonntag, 21.08. geschlossen 
 Donnerstag, 25.08.  geöffnet 
 Sonntag, 28.08. geöffnet 
 Donnerstag, 01.09. geöffnet 
 Sonntag, 04.09. geschlossen 
 Donnerstag, 08.09.  geöffnet 
 Sonntag, 11.09. geöffnet 
 Donnerstag, 15.09. geöffnet 
 

Öffnungszeiten: 
Donnerstag 16.00 – 19.00 Uhr 
Sonntag  10.30 – 11.45 Uhr 

 
 

__________ 
 

Abgabe- und Erscheinungstermine der nächsten 
Mitteilungsblätter: 

Nr. Abgabeschluss 
 

Erscheinungstermin 
 

09/2022 Mittwoch, 07.09.2022 
12.00 Uhr 

Donnerstag, 
15.09.2022 

10/2022 Mittwoch, 05.10.2022 
12.00 Uhr 

Donnerstag, 
13.10.2022 

11/2022 Mittwoch, 09.11.2022 
12.00 Uhr 

Donnerstag, 
17.11.2022 

12/2022 Mittwoch, 14.12.2022 
12.00 Uhr 

Donnerstag, 
13.10.2022 

Beiträge und Anzeigen fürs Amtsblatt senden Sie bitte an: 
bauer@st-wolfgang-ob.de bzw. amtsblatt@st-wolfgang-ob.de 

__________ 

mailto:bauer@st-wolfgang-ob.de
mailto:amtsblatt@st-wolfgang-ob.de
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Evang. Kirche in Haag informiert: 

 
Gottesdienste der Evang. Kirche 

 
So, 21.08. um 9.30 Uhr Gottesdienst in Haag  
So, 28.08. um 9.30 Uhr Gottesdienst in Haag  
So, 04.09. um 9.30 Uhr Gottesdienst in Haag  
So, 11.09. um 11.15 Uhr Verkürzter Ausschläfergottesdienst  
    in Haag (kein Gottesdienst in Isen)  
 
Ev. Luth. Pfarramt Haag i. OB, Heilig-Kreuz-Kirche 
Rosenweg 2, 83527 Haag 

__________ 
 

 
 

Die Nachbarschaftshilfe informiert: 
Einsatz-Vertretung 

Vom 20.08. – 03.09.2022 
Christine Fleidl 

Tel.: 08085-1013 
e-mail: nbh-stw@web.de 

 
 
 

__________ 
 
 

Unsere Gewerbeseite für 
die Gemeinde Sankt Wolfgang 

 
 

Wir suchen Verstärkung! 
Deshalb suchen wir ab sofort 

Hausmeister (m/w/d) auf Minijob-Basis 
 
Sie möchten Ihr Einkommen etwas aufbessern und dafür 
unserem Hausmeister flexibel unter die Arme greifen? 
Ihre Aufgaben:  
- Hausmeisterdienste für unsere Bankstandorte und Miet- 
   objekte 
- Ausführung kleinerer Reparaturen und Instandhaltungs- 
  maßnahmen 
- Unterstützung unseres hauptamtlichen Hausmeisters 
 
Das bringen Sie mit: ·   
- gute handwerkliche Kenntnisse und Fähigkeiten 
- Führerscheinklasse 3 
Warum es sich lohnt – Ihre Vorteile: 
·  es erwartet Sie jede Menge Abwechslung sowie 
·  ein wertschätzendes und engagiertes Team 
 
Bewerben Sie sich bitte hier: 
vr-bank-erding.de/bewerbung 
08122/200-1401 
personal@vr-bank-erding.de 
Personal 
Zollnerstraße 4, 85435 Erding 
 
 

__________ 
 
 

 

Wir suchen ab sofort eine/n 
Zahnmedizinische Fachangestellte/n sehr gerne mit 

Prophylaxeerfahrung in Teil- o. Vollzeit 
 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
 

Zahnarztpraxis Maraz 
Goldachweg 4, 84427 St. Wolfgang,  
Telefon 08085/246,  
info@drkoppelhuber.de 
 

__________ 
 

 
Wir Kinder aus dem Kindergarten Armstorf 

suchen für unsere Waldgruppe 
 

zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
 

eine/n 

Erzieher/in (m/w/d) 
für 19 Std./Wo. 

 
Wir sind 15 phantasievolle, glückliche Kinder in der 
Waldgruppe, die auf Dich warten. 
 

Freue Dich auf: 
 viel Spaß mit uns Kindern 
 ein aufgeschlossenes Team 
 eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle 

Tätigkeit 
 Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten u.a. im Bereich 

Naturpädagogik 
 eine Vergütung nach TVöD 
 

Wir wünschen uns: 
 Liebe zum Beruf 
 Einfühlungsvermögen 
 einen respektvollen Umgang mit uns Kindern und der 

Natur 
 Einsatzfreude, Eigeninitiative und Offenheit 
 Kreativität im Bereich Naturpädagogik 
 

Schriftliche Bewerbungen an: 
Kindergarten Armstorf 
Müller Patrizia 
Kirchenstr. 6 
84427 St. Wolfgang 
 
Bei Fragen bitte an Patrizia Müller wenden. 
08081/3332 
kigaarmstorf@t-online.de 
 

__________ 
 

Apotheken-Notfalldienst: 

 
Ärztlicher Bereitschaftsdienst: Tel.: 116 117 

 
Bei schweren, lebensbedrohlichen Notfällen informieren 
Sie bitte direkt die bayerische Rettungsleitstelle unter der 
Rufnummer 112 

mailto:nbh-stw@web.de
mailto:kigaarmstorf@t-online.de
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Sonntag, 28. August 2022 

Dorffest 
in 

Armstorf 

10:00 Uhr Feldgottesdienst 

anschließend Mittagessen 

 

 Grillspezialitäten 

 Steckerlfisch 

 Brotzeiten 

 Nachmittags Kaffee und Kuchen 

 Lustige Hüpfburg 

 

Aus euren Besuch freuen sich der 

VRV – Schwindkirchen 

und die Fam. Hagl. 

 

Das Fest findet bei jeder Witterung statt! 

Montag, 29. August ab 18:00 Uhr Kesselfleischessen! 

 


